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Regeste
Rechtsschutz in klaren Fällen; Räumung der Parzellen Nr. 104 & 111 auf dem Kleintierareal X.
Erwägungen
E. 1
Nicht berufungsfähige erstinstanzliche Entscheide sind gemäss Art. 319 lit. a ZPO mit Beschwerde anfechtbar. In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Berufung gemäss Art. 308 Abs. 2 ZPO nur dann zulässig, wenn der Streitwert der zuletzt aufrechterhaltenen Rechtsbegehren mindestens CHF 10'000.00 beträgt. Für die Bemessung des Streitwerts ist im vorliegenden Fall der Wert der Parzellennutzung zu schätzen. Der Berufungskläger beansprucht gemäss seinem Rechtsbegehren ein zeitlich unbeschränktes Bleiberecht auf dem Kleintierareal X. , so dass in Anwendung von Art. 92 Abs. 2 ZPO der zwanzigfache Betrag der einjährigen Parzellennutzung zu veranschlagen ist. Gemäss Ziffer 4 des massgeblichen Statutenanhangs des B. -Vereins über das Kleintierareal X. beträgt der jährliche Pacht- und Wasserzins CHF 100.00 pro Parzelle, so dass von einem Streitwert von CHF 4'000.00 auszugehen ist. Gegen den vorliegend angefochtenen Entscheid ist folglich ausschliesslich das Rechtsmittel der Beschwerde gegeben. Gegen Entscheide, die im summarischen Verfahren ergangen sind - was auf Rechtsschutzurteile in klaren Fällen zutrifft (vgl. Art. 257 ZPO) -, ist die Beschwerde innert 10 Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheides bzw. seit der nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet bei der Rechtsmittelinstanz einzureichen (Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO). Die schriftliche Begründung des angefochtenen Entscheids wurde dem damaligen Rechtsvertreter des Beklagten am 03. Dezember 2012 zugestellt. Die Rechtsmittelfrist ist durch die Beschwerdeeingabe vom 13. Dezember 2011 somit eingehalten. Mit der Beschwerde kann unrichtige Rechtsanwendung sowie offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz sei beim vorliegenden Sachverhalt zu Unrecht von einer klaren Rechtslage im Sinne von Art. 257 ZPO ausgegangen und macht damit eine unrichtige Rechtsanwendung geltend. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. a EG ZPO ist das Präsidium der Abteilung Zivilrecht des Kantonsgerichts für die Beurteilung von Berufungen gegen Entscheide der Präsidien der Bezirksgerichte, die im summarischen Verfahren ergangen sind, sachlich zuständig. Auf die vorliegende Beschwerde ist somit einzutreten.
E. 2
Gemäss Art. 257 Abs. 1 ZPO gewährt das Gericht Rechtsschutz im summarischen Verfahren, wenn der Sachverhalt unbestritten oder sofort beweisbar ist (lit. a) und die Rechtslage klar ist (lit. b). Von einer liquiden Rechtslage ist auszugehen, wenn die Rechtsfolgen im Rahmen bewährter Lehre und Rechtsprechung ohne Weiteres feststehen, beziehungsweise wenn sich aus dem Wortlaut des objektiven Rechts oder aus einer gefestigten Ansicht in Lehre und/oder Praxis eine eindeutige Antwort ergibt (I. Jent - Sørensen , in: P. Oberhammer [Hrsg.], Kurzkommentar zur ZPO, Basel 2010, Art. 257 N 7). Massgebend ist somit, dass über die Bedeutung einer Rechtsvorschrift kein begründeter Zweifel bestehen kann (BGE 118 II 302, E. 3). Nicht unter den Begriff des klaren Rechts fallen Normen, die auf das Ermessen des Gerichts verweisen, eine Billigkeitsentscheidung gemäss Art. 4 ZGB fordern, als Generalklauseln ausgestaltet sind oder eine Interessenabwägung beziehungsweise eine Würdigung der Umstände verlangen ( Th . Sutter - Somm / C. Lötscher , in: Th. Sutter-Somm / F. Hasenböhler / Ch. Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich / Basel / Genf 2010, Art. 257 N 9; I. Jent - Sørensen , a.a.O., Art. 257 N 7; F. Koslar , in: Baker & Mc Kenzie [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Bern 2010, Art. 257 N 14).
E. 3
Strittig und zu prüfen ist im vorliegenden Fall, ob die fraglichen Parzellen Nr. 104 und 111 klarerweise keine Geschäftsräume im Sinne des Mietrechts darstellen und daher nicht der Schutzbestimmung von Art. 266l OR unterliegen. Die Vorinstanz verneint die Geschäftsmiete mit der Begründung, dass der Mietvertrag nur die Parzelle nicht aber die darauf befindlichen Räumlichkeiten umfasse. Es fehle folglich am erforderlichen Geschäfts"raum".
E. 3.1
Grundsätzlich setzt der Geschäftsraum im Sinne von Art. 266l OR ein mehr oder weniger horizontal wie vertikal geschlossenes, fest mit dem Boden verbundenes und auf Dauer angelegtes Gebäude oder einen abgetrennten Teil davon voraus. Inwieweit einer Baute die Raumeigenschaft zukommt, hängt aber nicht nur von deren Beschaffenheit im erwähnten Sinne ab, sondern auch von der Art der Nutzung. So können etwa auch ein Marronihäuschen, ein Kiosk oder gar ein gemieteter Stuhl in einem Coiffeursalon Raumeigenschaft aufweisen. Der Raumbegriff ist dem Schutzzweck entsprechend weit auszulegen. Kein Geschäftsraum ist grundsätzlich ein unbebautes Grundstück, in der Regel auch dann nicht, wenn sich eine durch die Mieterschaft erstellte Fahrnisbaute darauf befindet (vgl. R. Püntener , in: D. Lachat / D. Stoll / A. Brunner [Hrsg.], Das Mietrecht für die Praxis, 8. Auflage, Zürich 2009, 4/4.3.1, S. 61 f.). Entsprechend hat das Bundesgericht entschieden, dass ein Mietvertrag über ein unbebautes Grundstück auch dann keinen Geschäftsraum darstelle, wenn der Mieter darauf eigenmächtig Bauten erstellt hat (BGer 4P.80/2002 vom 16. Mai 2002). In einem früheren Entscheid hat das Bundesgericht indessen festgehalten, dass die Schutzbestimmungen für die Raummieten in Ausnahmefällen auch auf die Miete von unbebauten Grundstücken zur Anwendung gelangen, nämlich dann, wenn ein unbefristeter Mietvertrag vorliegt und der Mieter mit Wissen des Vermieters eine kostspielige Fahrnisbaute zu Wohn- oder Geschäftszwecken errichtet und damit rechnen darf, dass der Mietvertrag auf absehbare Zeit nicht gekündigt wird (BGE 98 II 199, E. 4b).
E. 3.2
Im vorliegenden Fall sind die fraglichen, im Eigentum des jeweiligen Parzellenmieters stehenden Häuschen nicht nur mit Wissen der Vermieterschaft errichtet worden, sondern für eine bestimmungsgemässe Nutzung der Parzellen geradezu vorausgesetzt, zumal die Kleintierzucht ohne entsprechende Stallungen - wie sie offenbar vom Beschwerdeführer selbst auch umgebaut bzw. neu errichtet wurden - gar nicht betrieben werden kann. Nachdem ferner unbestrittenermassen ein unbefristeter mündlicher Mietvertrag zwischen den Parteien geschlossen wurde, erscheint nicht ausgeschlossen, dass die Voraussetzungen des Ausnahmetatbestandes gemäss BGE 98 II 199 erfüllt sind. Jedenfalls kann - entgegen dem Dafürhalten der Vorinstanz - insofern nicht von einer klaren Rechtslage im Sinne von Art. 257 Abs. 1 lit. b ZPO die Rede sein.
E. 3.3
Die Vorinstanz argumentiert ferner, die vom Beschwerdeführer auf den gemieteten Parzellen betriebene Kleintierzucht sei ein reines Hobby, so dass es auch an der für die Geschäftsraummiete geforderten Erwerbsorientierung der geschäftlichen Tätigkeit fehle. Der Raum muss grundsätzlich Geschäftszwecken dienen. In erster Linie kommt die Ausübung einer erwerbsorientierten beruflichen Tätigkeit oder der Betrieb eines Gewerbes in Betracht wie Handel, Fabrikation, Gewerbe, Dienstleistungen, künstlerische oder wissenschaftliche Tätigkeiten. Ob diese Tätigkeiten haupt- oder nebenberuflich ausgeübt werden, ist unerheblich; ebensowenig müssen sie gewinnbringend sein. Für die Auslegung des Begriffs Geschäftsraum ist die Benützung der Räumlichkeiten nicht notwendigerweise an die Ausübung einer Erwerbstätigkeit gebunden. Es können daher auch Tätigkeiten, die der Verfolgung ideeller oder nicht wirtschaftlicher Zwecke dienen, in einem weiteren Sinn eine Geschäftstätigkeit darstellen. Gerade bei der Verfolgung nicht kommerzieller Tätigkeiten ist eine hohe Schutzbedürftigkeit gegen Missbräuche festzustellen (vgl. R. Püntener , a.a.O., S. 62 f.). In mehreren Entscheiden hat das Bundesgericht wiederholt festgehalten, dass jedes Mietobjekt, das der Entfaltung der privaten oder wirtschaftlichen Persönlichkeit des Mieters dient, als Geschäftsraum zu betrachten sei (BGE 113 II 406 ff., 118 II 40 ff.). Dass die Kleintierzucht vorab der Entfaltung der privaten Persönlichkeit des Beschwerdeführers dient, steht somit nicht zwingend einer Qualifikation der fraglichen Parzellen als Geschäftsräume entgegen. Auch diesbezüglich ist somit nicht von einer klaren Rechtslage im Sinne von Art. 257 Abs. 1 lit. b ZPO auszugehen.
E. 4
Aus den vorstehenden Erwägungen folgt, dass die Voraussetzung der klaren Rechtslage gemäss Art. 257 Abs. 1 lit. b ZPO nicht erfüllt ist, so dass auf das Ersuchen der Beschwerdegegnerin um Rechtsschutz in klaren Fällen - in Gutheissung der Beschwerde - nicht einzutreten ist. Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob mit der Kündigung auch das Verbot des Rechtsmissbrauchs verletzt wurde. Abschliessend ist über die Verlegung der Prozesskosten für die Verfahren vor beiden Instanzen zu befinden. Massgebend für die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen sind die Bestimmungen der Art. 95 ff. ZPO. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO sind der unterliegenden Gesuchsklägerin und Beschwerdegegnerin die Gerichtskosten beider Instanzen aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr für das Beschwerdeverfahren ist in Anwendung von § 9 Abs. 2 lit. b der Verordnung über die Gebühren der Gerichte (Gebührentarif, GebT, SGS 170.31) auf CHF 900.00 festzulegen. Ausserdem hat die unterliegende Gesuchsklägerin und Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung im Umfang der Honorarnote seines Rechtsvertreters zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Da der Beschwerdeführer im kantonsgerichtlichen Verfahren nicht anwaltlich vertreten wurde, sind die Parteikosten des Beschwerdeverfahrens wettzuschlagen.
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